
Berlin, den 8.Februar 1932» 

Allg.Rr.159. 

die berufsmäßigen diplomatischen 
und Konsularisehen Auslandsvertretungen 
mit Ausnahme von Rom (Vatikan). 

Vie Zentralstelle für Außenhandel hat die aus dem 

Auswärtigen Amt bei ihr eingehenden, als „vertraulieh9 be-

zeichneten Berichte zusammen mit den entsprechenden Mit-

teilungen der im Benehmen mit den einzelnen auswärtigen 

Vertretungen im Auslande angestellten Korrespondenten der 

Korrespondenz Industrie und Handel9 seit Anfang ds.3sm in 

einem „Vertraulichen Sonderdienst9 zusammengefaßt. Dieser 

Vertrauliehe Sonderdienst wird nur an eine beschränkte An-

zahl von Beziehern geliefert• Bezieher sind die interes-

sierten Ministerien, die djrei Spitzenverbände (Reiehsver-

bänd der deutschen Sndustrie, deutscher 3ndustrie-ünd Han-

'ydelstag, Reichsverband des deutsehen Groß-und Überseehan-

dels), die vier großen Fachverbände, welche als Hauptfach-

verbände bezeichnet werden fVerein deutscher Eisen-und 

Stahlindustrieller, Verein deutscher Maschinenbau-Anstal-

ten, Zentral verband der deutschen elektrotechnischen Sndu-

strie, Verein zur Nahrung der Snteressen der chemischen 

Sndustrie deutschlands E.V.J,und endlich die Außenhandels-

stellen• 

durch die getroffenen Maßnahmen wird gewährleistet, 

daß die Empfänger der vertrauliehen Nachrichten bekannt 

sind, sodaß verhältnismäßig leicht Verstöße gegen die Vor-

schriften über die Verwertung des Vertrauliehen Sonderdien-

stes 

Zentralstelle für Außenhandel 
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Qtes festgestellt weiden können. dadurch wird an sieh eine 
größtmögliche Sicherung für die Einhaltung der von den 
auswärtigen Vertretungen jeweils vorgeschriebenen Vertrau-
lichkeit erreicht. Zugleich hat die Neueinrichtung den 
Vorteil3 daß dur.ch die Mischung von amtlich und privat 
beschaff ten Hitteilungen in den Vertraulichen Sonderdienst 
gerade die amtliche Quelle in der verschiedensten Heise 
„getarnt" werden "kann., da endlich für den Vertraulichen 
Sonderdienst die Sohriftleitung der Korrespondenz »3ndu- _ 
strie und Handel9 verantwortlich zeichnet, so kann sowohl 
das Auswärtige Amt als auch die Zentralstelle für Außen-
handel unter Binweis auf die eben erwähnte Tatsache frem-
den auswärtigen Vertretungen gegenüber, f a l l s ihnen in 

Etnzelfällen der Snhalt eines Vertraulichen Sonderdienstes 
i • 

einmal bekannt werden sollte, ein Alibi nachweisen* 
Vie Bezieher des nVertraulichen Sonderdienstes"sind 

ausdrücklich v e r p f l i c h t e t , den Snhalt weder in der Presse 
noch in ihren Fachzeitschriften zu verwerten• Sie dürfen 
den Snhalt an 3nteressenten nur als eigene Nachrichten wet^ 
tergeben, d.U. sie dürfen sieh nicht einmal auf die Tatsa-
che der Existenz dieses „Vertraulichen Sonderdienstes" den 
von ihnen betreuten Firnen gegenüber berufen. 

die Zentralstelle für Außenhandel hat seit dem 1.3a-
nuar ds.3s. in Fortsetzung der durch den Runderlaß vom 6. 
August 1928 - 1 A 4245 - mitgeteilten Regelung denjenigen 
auswärtigen Vertretungen, von denen jeweils ein Beitrag 
in einer Hummer des Vertrauliehen Sonderdienstes enthalten 

. i s t , diesen Beitrag übermittelt. Vies wird weiter geschehen. 
Vie 
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die auswärtigen Vertretungen sind daher in der Lage, aueh 
auf diesem Gebiete der Verwertung des von ihnen g e l i e f e r -
ten Beriahtsiiiaterials einen Vherbliek zu erhalten• Vie Zen-
tralstelle für Außenhandel würde es dankbar begrüßen„ wenn 
die auswärtigen Vertretungen, wenn und soweit sie in Zu-
kunft Bemerkungen zu maehen oder Anregungen zu geben haben, 
Entsprechendes hierher mitteilen würden• 


